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Ebenso können mehrere Personen sowohl als Handlungs- als auch Zustandsstö-
rer polizeilich verantwortlich sein. 

Dabei gilt, dass in dem Fall, in dem die Heranziehung nur eines Störers für die Ab-
wehr der Gefahr ausreichend ist, die Polizei bzgl. der Maßnahmerichtung ein (Aus-
wahl-)Ermessen hat, welchen Störer sie zur Gefahrenabwehr heranzieht. Dabei ist 
die Polizei weitgehend frei in ihrer Entscheidung. Sie muss jedoch den Grundsatz 
der Effektivität der Gefahrenabwehr berücksichtigen, d.h. denjenigen Störer zur 
Gefahrenbehebung heranziehen, durch dessen Inanspruchnahme die Gefahr am effek-
tivsten, mithin vollständig und am schnellsten beseitigt werden kann. 
 

 
Beispielfall wie Nr. 32, Rn. 631 

 
Gegen wen kann die Polizei Maßnahmen ergreifen? 
 
Lösung 
1. Die polizeiliche Maßnahme (z.B. das Gebot, das Fahrzeug wegzufahren) kann 

sich gegen S als Verantwortlichen nach Art. 7 Abs. 1 PAG richten, da dieser 
den Maybach verbotswidrig in der Fußgängerzone abstellt und daher Hand-
lungsstörer ist. 

2. Gleichzeitig kann jedoch auch V Maßnahmeadressat sein, da dieser als Fahr-
zeughalter für die Gefahr, die von seinem Maybach ausgeht, als Zustandsstörer 
nach Art. 8 Abs. 1 PAG verantwortlich ist. 

3. Da zwischen der Handlungs- und der Zustandsstörerschaft kein Spezialitätsver-
hältnis besteht, hat die Polizei nach pflichtgemäßem (Auswahl-)Ermessen zu 
entscheiden, gegen welchen Störer sie ihre Maßnahmen richtet. Ist daher S 
noch vor Ort und kann auch ohne weiteres ausfindig gemacht werden, so spre-
chen die besseren Gründe für die Inanspruchnahme des S als Handlungsstörer, 
da dieser den verbotswidrigen Zustand am schnellsten abstellen und daher die 
Gefahrenabwehr am effektivsten vornehmen kann. 

 
Abwandlung: 
Nicht S, sondern V stellt den Maybach vorschriftswidrig ab. 
 
Lösung 
Nun ist V sowohl Handlungs- als auch Zustandsstörer. 
 

 
 

F. Weitere Rechtsfiguren 
 
Weitere Störerbegriffe korrespondieren mit bestimmten Gefahrenbegriffen:69 
 

I. Der Anscheinsstörer 
 
Sowohl beim Vorliegen einer Anscheinsgefahr ist derjenige, von dem die (ver-

meintliche) Gefahr ausgeht, der sog. Anscheinsstörer.70 Tatsächlich verursacht der An-
____________________________________________________________________________________ 

69 Dazu Rn. 384 ff. 
70 Pieroth/Schlink/Kniesel, § 9 Rn. 20 ff.; Berner/Köhler/Käß, Art. 7 Rn. 13. 
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scheinsstörer zwar keine Gefahr, dennoch wird er auf Primär- und Sekundärebene 
einem Störer nach Art. 7 und/oder 8 PAG gleichgestellt, da aufgrund des Grundsatzes 
der Effektivität der Gefahrenabwehr bei einer unverschuldeten Fehleinschätzung auch 
eine Gefahrenabwehr erfolgen können muss.71 

Lediglich auf Tertiärebene ist zu unterscheiden, ob der Anscheinsstörer den An-
schein einer Gefahr in zurechenbarer Weise verursacht und diesen damit zu verant- 
worten hat oder nicht. Im ersten Fall ist der Anscheinsstörer kostentragungspflichtig, 
im zweiten Fall hat er ggf. Entschädigungsansprüche nach Art. 87 Abs. 1 PAG ana-
log.72 

 
 

II. Der „Putativstörer“ 
 
Besteht eine „Putativgefahr“, so liegen die Eingriffsvoraussetzungen der Polizei nicht 

vor. Es gibt daher auch keinen „Putativstörer“, gegen den Primär- oder Sekundärmaß-
nahmen rechtmäßiger Weise gerichtet werden könnten. Ein „Putativstörer“ ist damit 
ein Nichtstörer und kann aufgrund des Fehlens einer Gefahr nicht in Anspruch ge-
nommen werden.73 

Der „Putativstörer“ ist daher anspruchsberechtigt nach Art. 87 Abs. 2 PAG und 
nicht kostentragungspflichtig. 

 
 

III. Der latente Störer 
 
Von einem „latenten Störer“ spricht man, wenn eine Person eine Situation ver- 

ursacht, die sich jedoch nur unter dem Hinzutreten weiterer Umstände zur Ge- 
fahr entwickelt.74 Es besteht daher durch das Verhalten oder den Zustand, für den  
die Person verantwortlich ist, von Anfang an eine erhöhte Gefahrentendenz, die  
sich durch absehbare Veränderung der Umstände zur Gefahr oder Störung aktuali- 
siert. 

 
Beispiel: Der Schweinemäster, der aufgrund der Geruchsemissionen erst durch eine heranrücken-

de Bebauung zum Störer werden würde, ist ein latenter Störer. 
 
Solange die Schwelle zur Gefahr noch nicht überschritten ist, gilt der latente Störer 

als Nichtstörer. Erst wenn die Gefahr aufgrund des Hinzutretens weiterer Umstände 
entsteht, ist der latenter Störer als Störer i.S.d. PAG anzusehen. 
 

 
Klausurhinweis: 

 
Lernen Sie in Zusammenhängen: Wenn Sie die Definitionen der Anscheins-, Pu-
tativ- und latenten Gefahr beherrschen, können Sie bzgl. der jeweiligen Rechtsfi-
gur auf Störerebene auf dieses Wissen zurückgreifen. So vermeiden Sie doppeltes 
Lernen. 
 

____________________________________________________________________________________ 
71 Berner/Köhler/Käß, Art. 7 Rn. 13. 
72 Dazu Rn. 1269, 1322. 
73 Pieroth/Schlink/Kniesel, § 9 Rn. 24 ff.; Berner/Köhler/Käß, Art. 7 Rn. 14. 
74 Schmidbauer, in: ders./Steiner, Art. 7 PAG Rn. 12. 
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G. Polizeipflichtigkeit von Hoheitsträgern 
 
Zur Polizeipflicht von Hoheitsträgern enthält das PAG keinerlei Aussage. ln Rede 

stehen dabei alle Träger öffentlicher Verwaltung, wie die juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts, insbesondere Bund, Länder und Gemeinden, aber auch beliehene 
Rechtssubjekte, soweit sie Hoheitsaufgaben wahrnehmen, wie z.B. der Sachverständige 
des TÜV. Mit hierher gehören auch schlicht hoheitliche Aufgaben und die Wahrneh-
mung von Verwaltungsaufgaben in den Formen des Privatrechts. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass aufgrund der Bindung aller Staatsgewalt 
an Recht und Gesetz, Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 3 Abs. 1 BV, alle Hoheitsträger auch 
an das Polizei- und Sicherheitsrecht gebunden sind. Dies gilt nicht nur für die Ho-
heitsträger auf Landes-, sondern auch auf Bundesebene. Insoweit gilt auch das PAG 
für diese Hoheitsträger mit der Folge, dass auch ein Hoheitsträger für eine Gefahr, 
die er verursacht, verantwortlich ist.75 Mithin liegt eine materielle Polizeipflich-
tigkeit des Hoheitsträgers vor. Der Hoheitsträger kann Störer im Sinne des Polizei-
rechts sein.76 

 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass die zur Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben verliehenen 

Befugnisse die allgemeinen Pflichten modifizieren können, wie dies mit § 35 StVO für die Teilnahme 
der Polizei im Straßenverkehr der Fall ist. 

 

Eine sog. formelle Polizeipflicht von Hoheitsträgern, nach der die Polizei die Be-
fugnis hat, gegen einen Hoheitsträger, der als Störer eine Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung verursacht hat, vorzugehen, ist dagegen umstritten. 

 
Nach einer m.M. wird die formelle Polizeipflicht von Hoheitsträgern für den Fall bejaht, dass auch 

nach einem Hinweis durch die Polizei, die Gefahr selbst zu beseitigen, die Polizei tätig werden müsse, 
sofern eine konkrete Gefahr durch eine andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig abgewehrt wird, 
Art. 3 PAG, und daher der aus den Grundrechten resultierende Schutzauftrag zur Gefahrenabwehr 
überwiege und durch einen Unterlassungsanspruch nicht ausreichend erfüllt wäre.77 

 
Die ganz h. M. lehnt dagegen eine solche formelle Polizeipflicht ab, da insoweit das 

klassische Über-/Unterordnungsverhältnis, das für derartige Eingriffsbefugnisse konsti-
tutiv ist und zwischen Polizei und Bürger ohne Frage besteht, nicht vorliegt.78 Darüber 
hinaus liegt es nicht in der Kompetenz der Polizei, Anordnungen mit Blick auf die 
Aufgabenerfüllung anderer Hoheitsträger zu erlassen. 

 
Der Betroffene kann gegen den störenden Hoheitsträger, der nach Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 3 Abs. 1 

BV ebenfalls an Recht und Gesetz gebunden ist, einen Unterlassungsanspruch gestützt auf Art. 2 
Abs. 2, 14 GG, Art. 100 i. V. m. 101 BV, Art. 193 BV, geltend machen und diesen gegebenenfalls ge-
richtlich durchsetzen.79 

 
Etwas anderes gilt dagegen, wenn das Handeln der Polizei zur Abwehr der Gefahr 

aufgrund Eilbedürftigkeit nötig ist, da der betroffene Hoheitsträger noch keine Ent-
____________________________________________________________________________________ 

75 BVerwGE 29, 52; Schmidbauer, in: ders./Steiner, Art. 11 PAG Rn. 114; Holzner, in: BeckOK, 
Art. 11 PAG Rn. 191. 

76 BVerwGE 29, 52; Schmidbauer, in: ders./Steiner, Art. 11 PAG Rn. 114; Holzner, in: BeckOK, 
Art. 11 PAG Rn. 191. 

77 Schmidbauer, in: ders./Steiner, Art. 11 PAG Rn. 115 f. 
78 BVerwGE 29, 52; Scholler/Broß, Rn. 115. 
79 Schmidbauer, in: ders./Steiner, Art. 11 PAG Rn. 116 m. w. N. 
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